
immer, nicht mittragen wollen. Weil

unsere Stärke eben eher in der Einheit
besteht, nicht in der Ausgrenzung.

Im "Mitgliederforum" der jüngsten
E&W wird außerdem, inmitten der
kontroversen Beiträge zur Corona
Politik-Diskussion, in einem weiteren

Leserbrief daran erinnert, dass es in
den 1970er-Jahren führende Gewerk
schafter gab, die die damalige Berufs
verbote-Politik der Regierung mittru

gen, die heute allgemein und auch von
der GEW als verfehlt angesehen wird.
Warum also nicht mal aus der Ge

schichte lernen?
Brigitte Domurath-Sylvers, Berlin

Die Hoffnung stirbt zuletzt
(E&W 12/2021, Seite 30 f.: "Lebens
lange Abstrafung")
Nun jähren sich die 50 Jahre Berufsver

bot, aber wo bleiben da die Gewerk
schaften? Immerhin gab es einige Initiati
ven im Westen, aber hier im Osten - und

das betrifft alle Gewerkschaften im DGB
(ich lebe seit fast zwölf Jahren wieder im
Osten) - sind die Berufsverbote bei den
Mitgliedern kein Thema. Ja, es gab sogar
im Westen Ent
schuldigungser

klärungen, denn
auch die GEW
war damals teil

weise nicht eben
vorbildlich im
Umgang mit Mit
gliedern, die vom
Berufsverbot be
troffen waren.
Sprachlos macht mich, dass ich im Os
ten (ich wurde in der DDR geboren)

leider überwiegend von unwissenden
und uninformierten Menschen umge
ben zu sein scheine, die mit dem The

ma Berufsverbote in der BRD nichts an
fangen können bzw. auch nicht wollen.
Ich stoße immer wieder auf ungläubige
Gesichter, wenn ich erkläre, dass man in
der BRD Probleme bekam, wenn man

als Student im Sozialistischen Deut
schen Studentenbund (SDS) oder im

Sozialistischen Hochschulbund (SHB)
Mitglied war oder bekannt wurde, dass

man einen Kurs zum "Kapital" von Karl
Marx besuchte oder sich in einem Ar
beitskreis mit Friedrich Engels beschäf
tigte. Auch Besuche im Ostblock und

der DDR musste der Beschäftigte im
öffentlichen Dienst anzeigen und Frage
bögen ausfüllen.

Nun, die Hoffnung stirbt zuletzt, wäre
schön, wenn es gelänge, den DGB und
die Einzelgewerkschaften zu motivie
ren, den 50 Jahren Berufsverbot ein Ge
sicht zu geben und Erinnerungskultur zu
pflegen. Gerade was Berufsverbote und
Betriebsbesetzungen (ja, die hat es ge
geben) betrifft, sollten diese Ereignisse
nicht der Amnesie zum Opfer fallen.
Winfried Schmidt, Arpshagen

Halbherziger Beschluss
Dank der E&W, dass Ihr Euch dieses
Themas zum 50. Jahrestag noch einmal
angenommen habt. Ich gehöre selbst
zu den Betroffenen, durfte von 1976
bis 1985 nicht Lehrer sein in Hamburg.
Hintergrund der Berufsverbote war
nicht nur der Kalte Krieg, es ging den
Regierenden vor allem darum, mit einer

solchen "Signalwirkung" (so der dama

lige Chef des Hamburger Verfassungs
schutzes Hans-Josef Horchem) jegliches
linkes Engagement zu verhindern.
In Hamburg wurden die Verfahren
bereits im November 1971 eingelei
tet - mit der Erklärung der Staatlichen
Pressestelle über einen angeblichen

Grundsatzbeschluss anlässlich des Ver
fahrens gegen die Kommunistin Heike
G. Kurz zuvor wurde dem ehemaligen
Referendarsprecher Bernhard L. die An

stellung verweigert, er gehörte keiner
politischen Gruppe an.
Die Hamburgische Bürgerschaft hat

2018 in einem halbherzigen Beschluss
erklärt, den "aus heutiger Sicht zu Un
recht Betroffenen" Respekt und Aner
kennung auszudrücken, und sie hat das

"unrühmliche Kapitel in der Geschichte
Hamburgs ... ausdrücklich bedauert".
Im Sommer 2020 forderte der ehema
lige Verfassungsschutzchef Hans-Georg
Maaßen die Überprüfung von Journalis
ten. Die Sorge um die kritiklose Verwen

dung des Begriffs "Verfassungsfeinde"
im Koalitionsvertrag ist also berechtigt.

Joachim Kroll, Zernien

Einfach unsäglich
Gut, dass nach fast 50 Jahren das The
ma Berufsverbote in der E&W in dem

Beitrag "Lebenslange Abstrafung"
nachdrücklich und ausführlich thema-



tisiert wird. Wie der im Artikel genann
te Kollege Matthias Wietzer waren
meine Frau und ich - als Ehepaar hat

ten wir gleichzeitig 1975 Berufsverbot
erhalten - mehr als zwölf Jahre aus
dem Schuldienst entlassen. Es sollten
noch Jahre vergehen (ich zuerst als

"nebenberuflicher Lehrer"), bis wir
wieder mit vollem Deputat und gleich
gestellter Bezahlung im Schuldienst
unterrichteten.

Der eigene Beitrag der GEW zu den Be
rufsverboten durch die Unvereinbar

keitsbeschlüsse kommt in dem zwei
seitigen Bericht jedoch nicht mit einem
Wort vor. Das ist für mich unsäglich.
Dabei hat der Hauptvorstand der GEW

selbst ein Forschungsprojekt zu den Un
vereinbarkeitsbeschlüssen initiiert, das

in der Publikation "Von den Grenzen der
Toleranz" des Historikers Marcel Bois

umfassend und detailliert seit 2021 vor
liegt. Dies jetzt nicht mit einzubeziehen

halte ich - kollegial gesprochen - ein

fach für daneben.
Durch die Unvereinbarkeitsbeschlüs
se erhielten wir Betroffenen keinerlei

rechtliche Unterstützung und standen
vor einer Rückzahlungsforderung von
71.627,80 DM für bereits geleistete Ar

beit. Die Nachwirkungen sind bis heute
gegeben - und damit meine ich nicht

nur die finanziellen Aspekte. Bleibt zu
hoffen, dass in weiteren Beiträgen zu
den Berufsverboten der GEW die teil
weise eigene Mitwirkung durch die Un
vereinbarkeitsbeschlüsse nicht wie in

dem genannten Artikel unter den Tisch
fällt.
Horst Groos, Reutlingen

Anm. d. Red.: Zum Thema "Berufsver
bote" hat die E&W über die Studien der

Historikerin Alexandra Jaeger (s. E&W
2/2021) und des Historikers Marcel
Bois (s. E&W 9/2021) ebenso wie mit
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dem Artikel zur Biografie des ehemali
gen GEW-Vorsitzenden Erich Frister von

Hans-Peter de Lorent (s. E&W 1O/2021)
umfangreich berichtet. In diesen Beiträ
gen sind unter anderem auch die Rolle
der GEW zur Zeit des sogenannten Ra
dikalenerlasses sowie die Unvereinbar
keitsbeschlüsse der Gewerkschaften und

deren Folgen genau beleuchtet worden.
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